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Die Entscheidungsträger be] Lehrplan un: Curriculum

Eın Beıitrag ZUuU Verhältnis VO  = Wissenschaft Polıitik und Schulpraxıs

Hınter der rage nach der Entscheidung über Lehrpläne und 1Ur danach soll hier 5G
fragt werden verbirgt sıch 1E Vermittlungsproblematik auf verschıiedenen Ebenen
und VO  s verschiedener Intensıität Denn be] dem Bestreben, Bıldungsbereich und
MI auch be; den Lehrplänen Innovatıonen herbeizuführen tauchen die ersten Schwier1g-
keiten bereits bej der rage auf Wer den Entscheidungsprozefß tragen und Ver-

Nntiwortfen hat ob un welcher Weiıse das Parlament bzw angesichts der Kul-
turhoheit der Länder die Parlamente oder die Betroftenen selbst beteiligt werden sol-
len Nıcht WCN1ISCI schwer 1ST Einigkeit darüber erzielen, WIC die einzelnen Entschei-
dungsträger (Politik Administration, Wıssenschaft Schule) 7zusammenwirken sollen

Da{ß mehrere Entscheidungsträger miıteinander kooperieren sollen, 1ST heute unbe-
Das WAar nıcht Zumindest der RTFSTICN Phase der Curriculument-

wicklung gab WiıssenschafHier die beanspruchten allein über Curricula entscheiden
können W as5 iıhnen VO  —$ verschiedenen Kräftten der Gesellschaft auch eEINgEraum wurde
1inNne Folge der damals herrschenden, fast alven Wissenschaftsgläubigkeit die M1

nehmenden Schwierigkeiten der Bildungspolitik (Z Auseinanderbrechen VO Ausbil-
dungs und Beschäftigungssystem) Abbau begriffen 1ST

uch be] den einzelnen Entscheidungsträgern o1bt Vermittlungsprobleme die
eachten siınd SO 1ST die Wissenschaft keine homogene raft die ZUFE Beratung und Ent-
scheidung leicht verfügbar WAAaAIC vielmehr mu{ INa  - sıch auch innerhal des Entschei-
dungsträgers „Wissenschaft‘ auf schwierige und Jangwier1ige Entscheidungsprozesse e1N-

richten 1ıbt doch keine nNnstanz kein Fach- oder Sachgebiet, dem dıe Beratung und
Entscheidung über Lehrpläne Bildungsziele, Bildungsinhalte, Unterricht und Unter-
richtsmethoden leichthin Zzuzuordnen Eın LLUT unvollkommen bewerk-
stelligender Erkenntnis- Kommunikations- und Entscheidungsprozefß queCr durch die
Fächer könnte den Beıtrag der Wiıssenschaft erbringen Weithin fehlt aber dazu noch
das Instrumentarıum, oft [9) der Wıille

ıcht einmal die Pädagogık, der nıemand UI1C 5ähe Fragen des Lehrplans ab-
sprechen wırd konnte sıch bislang auch 1A45  —_ CIN1SCH, WIC schulnah bzw welcher 5ähe
YAUeE Administration Curricula entwickeln, erproben und einzutühren sind

Da alledem kein allgemeıiner Konsens und mithin keine Siıcherheit mehr darüber
EX1STIEeYE welche Inhalte A4US$ der TIradıtion den Schulen lehren sind und worauthın

erziehen 1ST entstehen Legitimationsprobleme, auf die Spater noch einzugehen 1ST
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Entscheidungen bel der traditionellen Unterrichtsplanung

Es 1st eın Verdienst des Deutschen Bıldungsrats, durch eın VO  S ihm 1ın Auftrag SCH!
benes Gutachten? Licht 1n das Dunkel die Lehrpläne 1n Deutschland gebracht
haben Denn vorher wulfte nıemand recht, W1e Lehrpläne eigentlich entstanden,
welche Zielvorstellungen dabei eitend I; welchen Orten Entscheidungen fielen
und Wer etztlich dafür verantwortlich zeichnete.

In der tradıtionellen Unterrichtsplanung fallen be] dreı Gelegenheıten Entscheidun-
Cn über Lernziele und Lerninhalte: bei der Festsetzung der Lehrpläne, bei der Ent-
stehung, Zulassung und Einführung der Schulbücher und be] der Unterrichtsplanung
durch den einzelnen Lehrer.

Lehrpläne wurden lange eıit VO  z einzelnen Lehrern oder Gelehrten verfaßt. Wil-
helm VO Humboldt 1St eın Beispiel datür Legıitimiert und eingeführt wurden solche
Lehrpläne A  3 den obersten Schulbehörden. Georg Kerschensteiner, ehemals Stadtschul-
FTat 1n München, plädiert noch 1899 für diese Praxıs: „Waırklich einheitliche zielbewufte
Lehrpläne verlangen 1n ıhrer Konzeption auch ıne zielbewufßte 1n sıch gefestigte DPer-
sönlichkeit Z Autor. Der fertige Entwurt INas dann immerhın kommuissionell beraten
werden. ber INa  e dann nıcht, da{ß Kommuissıionen schon oft den besten Weın
verwassert haben.“

Seit W anlıllı 1ın Deutschland die Lehrpläné allgemeın 1n remıen entworten wurden, 55
nıcht n  u auszumachen. Man kennt Einzelbeispiele, ıne Lehrplankommission in
Württemberg aus dem Jahr 1847 und di1€ Forderung Wıilhelm Reıins (1906) nach einer
Lehrplanerstellung Beteiligung der Lehrer (Becker, 119 120 YSt se1t Gründung
der Bundesrepublik wird diese Aufgabe regelmäßig Lehrplankommissionen übertragen.
Die „Arbeıitsgruppe tür Unterrichtsforschung der Universität Konstanz“ hat se1it 1969
die Arbeıt der Lehrplankommissionen 1n den Bundesländern untersucht (Flechsig-Hal-
ler, ft.) Für LULHSCEEN Zusammenhang sind folgende Ergebnisse VO  . Bedeutung:

ber die Eınsetzung und Zusammensetzung der Lehrplankommission bestimmen die
Kultusministerien. Der Leıiter wird berufen, 1n den seltensten Fällen VO  s den Miıtglie-
dern der Kommuissıon gewählt. Dıie Geschäftsordnung erstellt Zzume1lst das Minıisterium
oder der Leiter. Den überwiegenden Anteil der Mitglieder stellen Lehrer und Schul-
leiter, eın Drittel davon sınd Lehrbuchautoren. Den Entscheidungsgegenstand die
Ministerialbürokratie fest; betrifft meılistens Fragen der Stoffauswahl. ber bıldungs-
polıtische und erzieherische Leitideen wırd mehr oder mınder ONsens vorausgesetzL
un 1n den Ommı1ıssıonen 1n der Regel nach kurzer Diskussion auch erzielt. Gesellschaft-
lıche Interessen und Positionen werden VO den Mitgliedern nıcht, 7zumındest nıcht be-
wufßt eingebracht. Zielkonflikte entfallen sSOmıIt.

Die Kommuissıonen verstehen siıch nıcht als Entscheidungsgremien. Wenn Konflikte
entstehen, werden S1€e auf eın anderes remıum (Z Schulbeirat) verlagert oder dem
Miınısterium ZUFL Entscheidung vorgelegt. Das Ergebnis der Beratungen wırd VO Mını-
steri1um noch stark redigiert. twa die Hältfte der entstehenden Lehrpläne wırd ETrST
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erprobt, ehe S1e endgültig eingeführt werden. Demnach lıegt die Entscheidung über den
jeweiligen Lehrplan letztlich bel den Ministerien.

In den Lehrplänen oder Richtlinien werden die Stundenzahlen und die Inhalte der
einzelnen Fächer testgelegt, jedoch ın allgemeıiner Weise, daß wichtige Entscheidun-
DC. über Lernziele, Lerninhalte und Lernmethoden den Autoren der Schulbücher
fallen. Denn: „Lernziele und Lerninhalte siınd 1n den Schulbüchern konkretisiert und
fixiert; die Unterrichtsplanung des einzelnen Lehrers wırd durch s1e weitgehend deter-
mıinıert“ (Flechsig-Haller, 53)

Die Entscheidung über die Zulassung der Schulbücher lıegt wiederum bej den Kultus-
mınısterıen, die e1n oder mehrere Gutachten eiınholen. Die Gutachten werden nıcht
veröffentlicht, die Namen der Gutachter leiben geheim (Ausnahme: Rheinland-Pfalz).
Interessenverfilzungen zwıschen Gutachtern, Lehrerverbänden, Verlegern, Lehrbuch-

und Zulassenden sind hıer nıcht auszuschliefßen (Flechsig-Haller,
ber dıe Einführung zugelassener Schulbücher entscheiden dıe einzelnen Schulen bzw

deren Fachkonferenzen, lokale schulübergreifende remıen oder auch der einzelne Leh-
T1 Es liegen keine Untersuchungen darüber VOTL, auf welche Weıiıse und nach welchen
Krıterien ausgewählt wırd (Flechsig-Haller, 39

TIrotz Lehrplan und Schulbuch bleibt dem Lehrer noch eın erheblicher Entschei-
dungsspielraum. Untersuchungen dieses Entscheidungsspielraums aber geben Anla{fß
dem Schlufß, da{flß ‚Lehrer be] ıhren Lernzielentscheidungen 1n der Unterrichtsplanung
weıtgehend VO solchen Gesichtspunkten determiniert sınd, die ıhre aktuelle Sıtuation
1m Klassenraum erleichtern“ (Flechsig-Haller, 62) Lehrmethodische Entscheidungen
stehen 1m Vordergrund. Die VO den Lehrern berufsständisch immer wieder beanspruchte
Lehrfreiheit historisch aus dem Kampf die Bevormundung durch die Kıirche
erklären und 1mM übrıgen auch eın Grund für die Beliebtheit Lehrpläne bei den
Lehrern führt danach nıcht VO  w selbst ET Einbeziehung fachübergreifender wı1issen-
schaftlicher und gesellschaftlicher Gesichtspunkte 1n der Unterrichtsgestaltung. Der Ent-
scheidungsspielraum des Lehrers TFSCEIZT nıcht VO  - selbst mangelnde oder zumiıindest
wen1g konkrete Lernzielplanung und Lernzielentscheidung auf höhe;er Ebene Es 1St
auch traglıch, ob Ausbildung un Fortbildung der Lehrer dazu hinreichen.

Wer nach alledem nıcht dem Zuftall bzw der Inıtiatıve einzelner Lehrer und Schul-
buchautoren überlassen will, welche Ziele mMi1t welchen Inhalten und Methoden 1n den
Schulen a  IT werden, Wer „ Neues Lernen“ Krıings) ermöglıchen wIıll, WT

außerdem ine Zew1sse Einheitlichkeit gewährleisten möchte und dıe Entscheidung
über Lernziele und Lerninhalte humane und Vo Geilist der Demokratie beseelte Ma{ßS-
stäbe anlegt, der MUu konsequenterweıise neben der Verbesserung VO Strukturen und
UOrganısation des Schulwesens eiıne Revısıon des Lehrplans, des Curriculums, fordern.

Robinsohn hat dies m1t seiner Schrift „Bildungsreform als Revısıon des Curricu-
lum  « (Neuwıed 1967 und damıt 1i1ne Flut VO  = Arbeiten auf diesem Gebiet 1n
Deutschland 5  9 weshalb 1n der pädagogischen Heldenverehrung als „Mentor”
und „Vater“ der Curriculumforschung 1n Deutschland gefelert wird.
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Der Begriff Curriculum

Curriculum bedeutet eigentlıch Lauf, Wettlauf, aber auch 1n mehr passıyem Siqn:
Laufbahn, Rennbahn. Nach Dolch 4 hat Morhof MIt Wel Kapitelüberschriften VO  . 1688

(De curriculo scholastıco und De curriculo academ1Cco) das Wort als Bezeichnung des
arocken Lehrplans eingeführt. Das Wiıederholte, das alljährlich Wiederkehrende sollte
damıt ZU Ausdruck kommen. Die Philanthropisten und Gegner des Lateın (Z Trapp)
ehnten die lateinısche Bezeichnung ab Im Angelsächsischen jedoch wurde der Begriff
beibehalten und G: dort kam mM1t der Rezeption der Curriculumdiskus-
S10N nach Deutschland.

Dieser 1815  - aufgegriffene Curriculumbegrıift hat einen betont pélemischen Charakter.
Er geht einher MIt den Forderungen der Bildungspolitik nach strukturellen und organı-
satorıischen Innovatıonen 1mM Bildungswesen, MIt Bestrebungen SCHC die Aufgliederung
und Aufsplitterung des allgemeinbildenden Schulwesens, das duale System VO  -

allgemeinbildender und berutsbildender Schule, das Prinzıp der Auslese, dem INa  z

die Forderung nach ındivıdueller Förderung ENTZEZENSECTZT, DCH dıe volkstümliche Bıl-
dung 1n den Grundschulen, dergegenüber INa eın den Erkenntnissen der Wıssen-
schaften ausgerichtetes Lernen und hier VOT allem die Berücksichtigung entwıcklungs-
und lernpsychologischer Einsichten ordert uSs W

Hauptsächlich aber richtet sich die Kritik SCS dıe UÜbermacht des Staats be]l der Lehr-
planentscheidung, ıne Krıitık, dıie A US dem Vergleich m1t anderen Staaten hervorgegan-
SCH 1ST Vor allem Amerika, das den staatlichen Einflufß auf Lehrpläne guL w 1e nıcht
kennt, 1St für viele ZU Ma(f(ßstab geworden.

Weıter ware darauf hinzuweisen, da{ß der NECUEC Curriculumbegrift stark behaviori-
stisch epragt 1St Unter Lernen versteht 1898028  — nıcht sehr die Aneıgnung VO  = Bildungs-
inhalten und die Auseinandersetzung mi1t der überkommenen Kultur SOWl1e deren Oft-

entwicklung, sondern INa  - faßt Lernen als Verhaltensänderung auf SO heifßt in
den Rıichtlinien für die Grundschule 1n Nordrhein-Westftfalen VO 1973 „Die 1n den
einzelnen Lernbereichen für das Ende der viıerten Klasse angegebenen Lernziele sind als
Beschreibung des Endverhaltens anzusehen.“

In dieser Curriculumauffassung bezeichnete INa  3 ursprünglich 1n Deutschland
mi1t Curriculum den Verlauf der Bildungsmafßnahmen 1mM Unterricht: heute Sagl INa

dafür Lernsequenz, Turnusplan, Unterrichtsablauf, Lernschritte. Mıt Curriculum meıint
INna  3 sowohl Unterrichtsgegenstände (Lernziele, Lernobjekte) Ww1e Erscheinungsformen
VO  = Curricula (Teıle VO  — Schulgesetzen, Rıchtlinien), Unterrichtsmethoden oder auch
ausgebaute Lehrsysteme

Insgesamt gesehen zeichnet sıch der Begfiff Curriculum also durch Unklarheıt aus

Reıisse hat verschıiedene Definitionen zusammengestellt und nach sechs Kategorıien
ordnen versucht ©. Je nach Autor schillert das Wort Curriculum 1n anderer Bedeutung.
So definiert Aregger Curriculum als „systematische Darstellung des beabsichtigten Un-

terrichts“ 7, miıt Hınweisen und Hilfsmitteln für den Lehrer. Frey versucht ıne mehr

Stimmen 195: 10 69 /



Venanz Schubert

allgemeine Deutung des Curriculums und versteht darunter Bildungsabsicht, angezielte
Lernergebnisse

Unter Curriculumelement versteht INa  z kleinere Einheiten elines Lehrplans (etwa
AD Unterrichtsstunden), Curriculumstrategie den Plan für die Konstruktion,
Implementatıiıon (Realisierung), Evaluation (Wırkungskontrolle, -beurteilung) und R2
v1isıon des Curriculum, während Curriculumprozefß Planung und Vollzug umftfa{ßt
(Atesger; 12) Je nach dem rad der Konkretheit un Festlegung 1mM einzelnen nNnier-

scheidet INa  e geschlossene (präskrıptive) un oftene Curricula Allgemeın geht die 'Ten-
denz SCH der größeren Praxısnähe FAu% offenen Curriculum. uch der Deutsche Bil-
dungsrat hat sıch dieser LTendenz angeschlossen.

In der Pädagogik o1bt dıvergierende Curriculumtheorien, die iıhren Ausgang VO  e}

Je verschiedenen Fassungen der Begrifte Curriculum bzw Wissenschaft nehmen. Beispiel
für das Ausgehen VO Curriculumbegrifit : Man spricht VO „Kodifizierungsansatz“,
WEeNN 9808  = Curriculum als Dokument betont, und VO „Implementationsansatz“, Wenn

das Gewicht auf der Realisierung VO Lernprozessen und Lerneffekten lıegt. Im Z WEe1-
ten Fall 1St Curriculum instrumentell aufgefafßßt, me1st 1m Hınblick auf angezıelte Inno-
vatıonen (Aregger, 2

arl Frey unterscheıdet be] seiner Übersicht über die vorhandenen Curriculumtheo-
1en drei Gruppen

Struktur- und inhaltsorientierte Theorien. eım psychologischen Strukturansatz
(Zz bei Bruner) kommt nıcht sechr aut die Objekte (Mathematik, Geschichte),
sondern aut die Strukturen. Sıe sollen im Curriculum erschlossen werden 10 Dagegen
betonen Klafkı, Weniger, Roth und Blankertz mehr den Sachzusammenhang, den In-
halt (ELeY 149)

Prozefß- un systemorıentierte Theorien. Die Prozeßtheorie 1STt auf die Lernziel-
indung ausgerichtet FeY, 120) (Flechsig vertritt s1e), während be] den 5System-
ansatzen Handlungsstrategien, Organısatıons- und Administrationspläne, Infor-
matıonsprogramme lll'ld Input-Outpout-Prozefsmodelle (IOP-Modelle) geht (Brev, 173)

Taxonomische Theorien. Dabej stehen inhaltlich-thematische bzw psychologische
Klassııkationen 1mM Vordergrund, die als Instrumente ZUr Auswahl und Ordnung VO  w

Lernzielen dienen fey. 188
ıne umftfassende Curriculumtheorie x1bt CS nıcht, Ja deren Möglichkeit wiırd VO  3 VOITN-

herein bezweıfelt PeYy, 26%) Im tolgenden wiırd der Begriff Curriculum, Ühnlich W1e
VO Deutschen Bildungsrat, vorwıegend 1mM Sınn VO  - Lernziel und Lerninhalt VCOT-

wandt.

Entscheidungen 1n der ersten Phase der Curriculumrevision
Das Curriculum 111 ıne Handlungsanleitung für den Unterricht geben. Es 1sSt be-

st1immt für Schulen 1n eiınem demokratischen Staatswesen, 111 einer Erziehung
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und Bildung anleıten, die eiınem erfüllten Leben 1n der Privatsphäre, 1m Beruf und
1n der Gemeininschaft befähigt. Damıt 1St eın hoher Anspruch das Curriculum gestellt,
eın Anspruch, dem die Konstruktions- und Entscheidungsprozeß maßgeblich Be-
teiligten sıch ebenso INEeESsenN lassen mussen W1e die Lehrer 1mM Klassenzimmer.

Be1 der herkömmlichen Lehrplanentwicklung 1STt dıie Wiıissenschaf kaum 1n Erschei-
Nuhnhg Dies wırd 1U anders. Wiährend Wıssenschaftler LLUT vereinzelt 1n den
alten Lehrplankommissionen saßen oder als Gutachter NC}  S Schulbüchern auftraten bzw.
geheim blieben, ergreıifen S1Ee EL  &, die Inıtıatıve bei der innovatıven Curriculumentwick-
lung. Dies wırd schon daran ersichtlich, da{ß die Curricula Hochschulen oder
1m Auftrag VO  3 Stiftungen entstehen, weıtab VO unmiıttelbarem staatlichem Einfluf(ß.
Diese Absetzbewegung \'A@) Staat, VO  =, der Miınıiısterialbürokratie, markiert deut-
ıch den Begınn eıner Lehrplangeneration.

Je nach dem Curriculumbegriff, dem Curriculumkonzept und den Vorstellungen, die
InNnan VO  — Curriculumreform hat, ergeben sıch andere Entscheidungsorte und Entschei-
dungsträger.

Von Entscheidungsorten kann INa  z 1n der Curriculumentwicklung in zweitacher Be-
deutung sprechen. Eınmal siınd dıe beteiligten oder beteiligenden temıen bzw
Institutionen und Z andern die Entscheidungspunkte 1M Curriculumprozeß.

Die Entscheidungsorte 1m ersten Sinn. siınd VO Entscheidungsziel abhängig: 111
INa  } Lehrpläne und Schulbücher tradıtioneller Art. dann tallen die Entscheidungen 1n
der Zusammenarbeit zwıschen Administration, Lehrern und Schulbuchverlagen; 111
INa  e} innovatıve Curriculumprojekte, dann verlagert sıch der Entscheidungsort die
Hochschulen, die NUur ZU 'Teıl und erst allmählich 1n Verbindung MI1t Administration,
Verlagen und Schulpraxis treten (Flechsig-Haller, 20)

Die Wahl des einzuschlagenden eges 1St einer politischen Entscheidung OI-
den, abhängig VO  - der polıtisch tührenden Rıchtung und der politischen Wiıllensbildung
1n Bund und Ländern. Überhaupt 1St 1n dieser eıt eın CNSCS Zusammenspiel 7zwiıischen
Polıitik und Wiıissenschaft testzustellen, wobe] die Politik der Wissenschaft Aufgaben
stellt, während dıe Wissenschaft ıhrerseits versucht, auf politische Entscheidungen Eın-
fluß nehmen. Beide bestärken siıch gegenselt1g 1m Wıillen ZUu Innovatıonen.

Innerhalb der Curriculumentwicklung o1bt Entscheidungspunkte VOT allem bei der
Projektgenese und der Curriculumimplementierung. Entscheidungen tallen bei der Kon-
zeption eınes Projekts, durch die Person des Inıtıators, durch Auswahl und Zusammen-
SCETZUNg des Kernteams, durch die Finanzıerung, die institutionelle Anbindung uUuSs W

(Flechsig-Haller,
„Kritische Entscheidungspunkte“ innerhalb der Arbeit des Teams LTreten 1n der

Phase der Entwicklung auf „bei der Formulierung VO  . Aussagen über Zielvorstellungen;
be] der Festlegung der Arbeitsteilung und Kommunikationsstruktur: bei der Textkon-
struktion bzw Medienproduktion; be] der Festlegung VO  z Evaluations- und Rev1isıi0ns-
kriterien und -prinzıpien“ (Flechsig-Haller, /3)) Dıiıesen Entscheidungen, SOW1e den FEın-
flüssen, Interessen, Bındungen und Präterenzen innerhalb und außerhalb des Teams
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kannn hiıer nıcht 1mM einzelnen nachgegangen werden. Sie sollten 1Ur angedeutet seın
Für HEINNS HS rage nach den Entscheidungsträgern isSt. aber folgendes festzuhalten:

Eın bedeutender Entscheidungsträger bei der innovatıven Curriculumentwicklung 1st
das Projektteam. Seine Entscheidungsbefugnis kann durch Vorgaben e1nes Auftraggebers
Z Stiftung oder Behörde) eingeschränkt werden. Groifie Entscheidungsbefugnis fällt
dem Projektleiter Z aber auch den Leıitern VO Untergruppen. Die Gruppenentschei-
dungen sınd durch Verfahren geregelt. Im Unterschied Z alten Lehrplan trıtt dem-
nach die Stelle des einzelnen Verfassers (vgl das Zitat VO Kerschensteiner) das
Team, das sıch se1n Vorgehen selber vorgibt.

Kritisch anzumerken 1St jedoch die mangelhafte polıtische Legitimierung 1m Hınblick
auf die Einführung eines Curriculums 1n den Unterricht. Wissenschaftler und staatlich-
admıinistrative Instanzen stehen eher 1n eınem Verhältnis des Gegensatzes als der VOCI-

mittelnden usammenarbeıt: Das Curriculum kann nıcht anders als der alte Lehrplan-
vorschlag ANSCHOMIM$ECN, verworten oder modihziert werden.

Weıter ware die tehlende ITransparenz bemängeln. Flechsig und Haller stellen
1in ihrem Gutachten für den Bildungsrat fest, „dafß die Kommunikatıon über Lernzıiel-
vorstellungen innerhalb VO  3 Curriculumentwicklungsgruppen, dıe 1n der Phase der
Projektentwicklung statthndet und dıe ur Formulierung VO Lernzielaussagen tührt,
sıch torschungsmäßıg als ‚schwarzer Kasten‘ darstellt“ (Flechsig-Haller, /5)

Schliefßlich tehlt gyeregelter Zusammenarbeıt der Instanzen und der Beteili-
ung der Betroftenen: Eltern, Schüler, Studenten, „Abnehmer“ (Wirtschaft, Verwaltung,
Bildungswesen), aber auch Kommunen, die die Finanzen für die Curricula auf-
zubringen haben (Flechsig-Haller, 510

Damıt ISTt nıcht die Strafße aufgerufen, Entscheidungen über Lernziele und Lerninhalte
treffen: ohl 1St aber gefordert, nıcht über die Köpfe der Betroftenen hinweg

entscheiden, die Adressaten überhaupt wieder iın den Blick nehmen und deren
Argumente einzubringen. Denn 95 das Wohl des Kiındes geht, sind Eltern 1n
Retormkommissionen SCNAUSO kompetent W1e Lehrer und Bildungsplaner E

Dıie Entscheidung ın der NEeEUeETEN Curriculumentwicklung

Die Forderung, die das Entscheidungsverfahren A4US der Kritik der alten Lehr-
planentwicklung, aber auch den ınnovatıven Curriculumprojekten VOT allem gestellt
wird, lautet Objektivierung FV 154) Das bedeutet näherhin: die Entscheidung
oll nıcht be] einzelnen Personen oder unbekannten Gruppen lıegen, sondern auf V6O1I-

schredene, voneinander unabhängıge Entscheidungsträger verteilt werden (demokratische
Partızıpatıon, Institutionalısıierung); die Entscheidung oll öffentlich erantwortet

werden ( Fransparenz): die Entscheidungsprozedß Mitwirkenden sollen ıhre Be-

rechtigung nachweisen (Legitimatıon durch politischen Auftrag, Sachkompetenz, Be-
troffenheit usSW.).
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Aus dem Bestreben, diesen Forderungen gerecht werden, wırd 1mM Strukturplan
des Deutschen Bildungsrats die Curriculumentscheidung durch obrigkeitliche Erlasse
ebenso abgelehnt W1e€e durch technokratische Methoden, dafür aber eın institutionelles
Zusammenspiel VO polıtischer, theoretischer und praktischer Kompetenz empfohlen.
Die Bıldungskommission hat dazu die Einrichtung VO  =) Regionalen Pädagogischen Zen-
tren vorgeschlagen, denen Schule, Wissenschaft und Biıldungsverwaltung gemeınsam
NEUEC Curricula erarbeiten sollten. In Bad Kreuznach und Aurich sind solche Zentren
eingerichtet worden. Ursprünglich WTr eine Zahl VO  ) 60 bıs Zentren geplant.

Bayern hat einen anderen Weg beschritten und als ersties Bundesland / 1ıne
Innovatıonsagentur eingerichtet, die als Stabsstelle des Kultusministeriums gveführt
wird und deren Arbeit 1ın eıner VO Mınıisterium erlassenen Verfahrensordnung fest-
gelegt iST: das Staatsınstitut für Schulpädagogik 1n München. Ihm IT die Aufgabe
übertragen, lernzielorientierte, „Currıculare Lehrpläne“ entwickeln. Um Theorie und
Schulpraxis miteinander vermitteln, kann nach Zustimmung des Kultusministe-
r1ums Arbeitskreise einrichten. Deren Mitglieder werden auf Vorschlag des ISP VO

Mınısterium berufen; das Miınısterium kann auch selbst Mitglieder benennen. Be1 der
Auswahl der Miıtglieder achtet INa  D auf Qualifikation, regıionale Reprasentanz (weıl
Flächenstaat) und Schulart. uch Vertreter der „Abnehmer“ werden berufen, be] (ur-
ricula für die Berufsschule auch Miıtglieder VO  . Innungen und Kammern. Verbände siınd
1Ur Partner des Mınısteri1ums, nıcht des ISP

Be] der Besetzung der Arbeitskreise wird der Schülpraxis Vorrang eingeräumt. Meıst
wırd 1n das rtremıum VO bis Personen LUTFr ein Wiıssenschaftler eruten. Die Namen
der Miıtglieder werden 1n Berichten, Handreichungen oder auch auf Anfrage ekannt-
gegeben. Die Leitung der Arbeitskreise lıegt orundsätzlıch be] den zuständıgen Refte-
rentien des IS Fachberater können hinzugezogen werden. ber den Inhalt der Sıtzun-
gCcn haben alle Vertraulichkeit wahren.

Entscheidungen fallen mıi1t Z weidrittelmehrheit der anwesenden Mitglıeder. Minder-
heitsvoten werden vo  en Kommt keine Entscheidung zustande, bemüht sich der
Leıiter des ISP ine Einigung. Ist auch dies erfolglos, werden die strıttigen Fragen
dem Mınısterium ZUr Entscheidung vorgelegt. Der Forderung nach Beteiligung der Be-
troftenen hat INa  = mi1t der Gründung eıner Projektgruppe „Lernzielfindung AaUuUsS der
Sıcht VO Jugendlichen“ Rechnung L der derartige Versuch 1n der
Bundesrepublıik.

egen der leichteren Durchsetzbarkeit VO  - Curricula, die in I Z usammenarbeit
mi1t der Administratiıon entstehen, geht die Tendenz 1n allen Bundesländern dahin,
Ahnliche Zwischenagenturen WwW1€e 1n Bayern einzurichten.

Dem Parlament bleibt be] dieser Entscheidungsstruktur 1Ur 1ne Kontrollfunktion
über den Weg der parlamentarischen Anfrage.

In der tradıitionellen Unterrichtsplanung NUur Miınıster1um, Schulbuchautoren
und Lehrer als Entscheidungsträger bekannt: die eigentlichen Entscheidungsverfahren
lieben 1mM dunkeln. %] Qa der Regel wufite niıemand, welche Mitglieder der Lehrplan-
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kommıiıssion angehörten, nach welchen Regeln die Entscheidungen gefällt wurden, welche
Gründe für einen Lernzielbeschlufß ma{fßgeblıch (Westphalen, 21) Dennoch kann
INa  - nıcht behaupten, die Entscheidungen selen ıllegitim zustande gekommen. Denn dem
staatlıch-administrativen Bereich kommt nach Art f Grundgesetz die Aufsicht über
das ZESAMTE Schulwesen Z mithin auch über die Lehrpläne, und Wr schon AUS Grün-
den der einheitlichen und nıyveaugleichen Ausbildung. Die anderen Entscheidungsträger
andeln 1MmM Auftrag des Staats oder holen sıch die Legitimatıon VO  Z ıhm eın (Legitima-
tionsverfahren). Mögliche oder tatsächliche Mißbräuche beım Verfahren konstitujeren
nıcht Illegitimıtät der politischen Herrschaft, sondern verlangen nach Abbhilfe

Wenn dennoch Legitimationsprobleme be] Lehrplanentscheidungen auftreten, sind
S1Ee zunächst ıne ırekte Folge der Forderung nach Transparenz und damıt nach KOon-
trolle: Wer beansprucht, Curricula allgemeinverbindlich 1n Schulen einzuführen oder
bei der Entscheidung darüber mitzuwirken oll seıne Berechtigung vorweısen und
seine Gründe offenlegen.

C A0 Legitimationsproblemen kommt aber 1n eınem pluralistischen Staat noch auf
andere, grundsätzlichere Weıse Solange sich der Staat be] seiınen Entscheidungen über
Lernziele und Lerninhalte auf allgemein anerkannte Normen stutzen kann und sıch
daran orıentiert, entsteht das Problem der Legitimatıon nıcht. Sobald aber tradierte
Normen, Ja der e}  Nn Bildungskanon 1Ns Wanken geraten, entweder weı] deren Zl
LunNg VO  - Teilen der Gemeinschaft bestritten wird oder weıl s1e VO  7 den Wissenschaften
problematisiert werden, entsteht dieses Problem sehr wohl, nıcht jedoch als Zwang HT:

Rechtfertigung VO Herrschaft, sondern als Rechtfertigung der Sachkompetenz 1
Den Abgeordneten und der N{} ihnen bestellten Regierung wırd das Recht ZUSC-

standen, Jegıtimıert durch Wahlen über (zesetze abzustimmen, Vertrage mMi1t anderen
Staaten abzuschliefßen und Steuern AT Erfüllung Söffentlicher Aufgaben und Verpflich-
tungen einzutreiben, nıcht aber das Recht, sıch in Bildungs- und Erziehungsfragen 7A0 5R

Sache äaußern, Entscheidungen über Lernziele und Lerninhalte treften. Damıt
würde sıch die polıtische Herrschaft anmaßen, über konfligierende Anschauungen, Be-
dürfnisse und Interessen 1n der Gesellschaft VO oben herab efinden oder Sar die Sache
elıner der streitenden Parteıjen ergreifen wollen Allenfalls wiırd ihr das Recht e1In-
geraumt, über Rahmenbedingungen W 1e€e Schuldauer, Prüfungen, Stundentafeln, Berech-
tiıgungswesen und dgl estimmen und die notwendiıgen Finanzmittel für das Bil-
dungswesen bereitzustellen wOomıt allerdings nıcht wen1g entschieden werden annn
Politische Legıtimatıon allein berechtigt demnach nıcht A Entscheidung über Lernziele
und Lerninhalte.

Woher aber sollen dann, 1St fragen, inhaltsbezogene Entscheidungen 1m Bıls
dungswesen die VO allen Bürgern anerkannte Verbindlichkeit erhalten? Sollte die
Wıssenschaft, die doch maßgeblich Abbau der „Naturwüchsigkeit“ 1m Bildungs-

beteiligt Wafl, dazu 1n der Lage se1n”? In der Tat hat N nıcht Versuchen gefehlt,
mı1t Methoden der Wissenschaft Legitimation yewınnen. Dreı Wege sollen noch urz
skizziert werden:
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Der normativ-deduktionistische Weg Dabej INan beim posıtıven Recht A
das sıch 1n Verfassungen und (zesetzen nıederschlägt. In den Gesetzen un Verfassungen
se1l eın 'Teil] der 1in einer Gemeinschaf* geltenden Normen enthalten. Wer emnach Cur-
ricula auf solche Normen begründe bzw S1€e davon ableite, könne Legitimatıion bean-
spruchen 1

a i l d B n
Die Berufung auf pOsıit1ves Recht und geltende Norm genugt jedoch nıcht. Die gel-

tende Norm selbst bedarf der Interpretatıion, Rechtfertigung und Begründung auf das
„ungeschriebene“ (jeset7z bzw auf Sıttlıchkeit hın, 1ne philosophische Aufgabe, der hier
nıcht weıter nachgegangen werden kann.

Legıtimatıon durch Verfahren. Be]l der Legıtimatıion durch Verfahren trıtt die
Stelle des Entscheidungsprodukts LWA des AaUuUsSs übergeordneten Normen deduzierten
Lernziels der Entscheidungsprozeßß. Das legıtıme Verfahren, durch 1ine WwI1e auch
immer gestaltete Institutionalısıerung gestutzt, ol] die Anerkennung und damit die
Verbindlichkeit be] den Betrofftenen erreichen (Meyer, 432) Demokratische Mitbestim-
Inuhg der Betroftenen und Transparenz des Entscheidungsverfahrens sind die Postulate.

Es scheint, als ob be] diesem Vorgehen Legalıtät miıt Legıtimatıion gleichgesetzt wiırd,
un 1St fragen, ob nıcht die vordem der Kirche oder dem Staat gezollte Gläubig-
keit schlıchtweg auf das geregelte Vertahren übertragen und etztlich eiınem Dez1s10n1s-
INUS gehuldigt wiıird. ehr als 1ne Formallegitimation kann dieses Verfahren nıchtSa aı Sagn  e ı a da i erbringen;: führt schließlich 1n ıne Tautologie.

Legıtimatıion durch Diskurs. Habermas geht einen dritten Weg Er polemisiert
SCRCH die positıvistische Trennung VO  ; Erkennen und Werten, Vernunft un Entschei-
dung, rationale Techniken und ırrationale VWerte, und o1bt sich nıcht damıt zufrieden,
„auf jeden dogmatischen Vers den dezisionistischen Reım finden“ 1 Vielmehr bemüht

sıch darum, gegenüber Positivıismus, Hıstorismus und Pragmatısmus eınen umfassen-
den Begriff VO Rationalıtät wıederzugewinnen un ihn 1n die „ıdeale Sprechsituation“,
In den Diskurs einzubringen. Das bgdeutet: praktische Fragen siınd nıcht in etzter
Nstanz entscheiden, sondern sind der Diskussion zugänglıch, „wahrheitsfähig“. Nor-
InNnenNn erhalten ıhre Geltung und damıt hre Verbindlichkeit durch begründeten ONnsens.

Es 1St allerdings anzumerken, da sich be] diesem Begriff VO  3 Legitimatıion
einen sozialwissenschaftlichen Begriff handelt, der deswegen unbefriedigend 1St, „weıl

VO systematıschen Gewicht der Geltungsgründe absieht“ L Er führt über aktisch
für begründet gehaltene Normen und damıt über den normatıv-legislatıven Ansatz
nıcht hinaus.

1Tle dre] Wege führen nıcht ZuUur gesuchten Verbindlichkeit, sondern zeigen LL1UT Mög-
lıchkeiten für iıne pragmatısche Lösung Weder ıne einzelne Wissenschaft noch die
Wiıssenschaft insgesamt 1STt 1n der Lage, OR aan Entscheidungen Verbindlichkeit
verleihen. Dıiıes darf weıter nıcht verwundern. Denn die Wissenschaften und die Uni1-
versität haben keine Ma{stäbe für Deutung und Wertung ZUuUr and Sıe können „die
1n einer Tradition steckenden Werte weder autfheben noch Jegitimıeren 47 Auch die
Philosophie weifß die Aufgabe nıcht lösen.
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So eınen heute die Zuversicht 1n Erstaunen, MI1t der inNna  } 1n der tast allgemeı-
NnCN, VO großen Hoffnungen genährten Aufbruchsstimmung der Bildungspolitik der
Wissenschaft Zutraute, In geregelter Kooperatıon und Kommuniıkation mM1t Politik und
Schulpraxis verbindlıch über Lernziele und Lerninhalte entscheiden und damıit 1ne
Rolle übernehmen können, die INa ehedem Faktoren W1e€e Religion, Kırche, Kultur,
TIradıtion und Weltanschauung zuerkannte, MIt denen INa  =) sıch 1n einem W1e€e ımmer
gearteten Lebens- und Bildungskonsensus wußte.

ıne gewaltige und ımposante Apparatur WAAarTr und 1STt noch bereitgestellt: ern-
theorien, Curriculumtheorien, Taxonomıien, Entscheidungstheorien, Legitimationstheo-
rı1en und ebenso ımposante Pläne (Erhebung aller Lebenssituationen, Lernzielbanken,
Arbeitsplatz- und Rollenanalysen, Abnehmer- un Expertenbefragungen, Prognose-
techniken und Interaktionsanalysen), aber INa  z MmMu fragen, ob die Wiıissenschaft ob
als Einzelwissenschaft oder auch als Addıition VO  3 Eınzelwissenschaften, W1€e S1E be] uns

weitgehend bestehen MmMIit dieser ihr zugedachten, aber auch beanspruchten Rolle nıcht
überfordert 1St und die Verlegenheit durch Terminologie und Apparatur NUu überspielt
wiırd, zumal WECNN Entscheidungen gveht, die 1ın das Feld VO  - Weltanschauung,
Religion, Politik, Recht und Sittlichkeit reichen. Es sieht AaUusS, als ob INa  - be] 1l den
yrofßen und bewundernswerten Anstrengungen zunehmend dem Glauben eın techno-
kratisch-Skonomuistisches Modell anheimfiele und das Eigentliche dabei vertfehlte. Ob die
Hıntertüre der PErmMaAaANENTEN Curriculumrevision nıcht eın Hınweis darauf st?
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